Satzung

des Vereins

“Freunde und Förderer des Kabardiner Pferdes e.V”

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen „Freunde und Förderer des Kabardiner Pferdes e.V.“ – im folgenden „Verein“ genannt.

2. Er hat seinen Sitz in Parsberg-Rudenshofen. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Neumarkt eingetragen.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

1. Zweck des Vereins ist der Artenschutz im Rahmen der Erhaltung der Rasse des Kabardiner Pferdes, sowie die Unterstützung und Förderung von Projekten zu seinem Erhalt, wie zum Beispiel:

· Erhaltung und Förderung der vom Aussterben bedrohten Pferderasse der Kabardiner 

· Einsatz für die Definition und Verbreitung eines einheitlichen Zuchtziels 

· Steigerung der Popularität der Kabardiner Pferde

2. Für die Erfüllung dieser satzungsmäßigen Zwecke sollen geeignete Mittel durch Beiträge, Spenden, Zuschüsse und sonstige Zuwendungen eingesetzt werden. 

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung. 

4. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

5. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden.

2. Der Verein besteht aus aktiven und Fördermitgliedern sowie aus Ehrenmitgliedern.

3. Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden Mitglieder.

4. Fördermitglieder sind Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, jedoch die Ziele und auch den Zweck des Vereins in geeigneter Weise fördern und unterstützen.

5. Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den Verein verdient gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich. 

Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, sie haben jedoch die gleichen Rechte und Pflichten wie aktive Mitglieder.

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

2. Aktive und Ehrenmitglieder haben ein Stimmrecht, das nur persönlich ausgeübt werden darf. Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. 

3. Passives Wahlrecht ist ab dem 18. Lebensjahr gegeben.
§ 5 Beginn/Ende der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt werden. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit abschließend. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, Ablehnungsgründe dem/der Antragsteller/in mitzuteilen. 

2. Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss, Tod des Mitglieds oder Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen. 

3. Die Kündigungsfrist der Mitgliedschaft beträgt 3 Monate zum Jahresende. 

4. Der Ausschluss eines Mitglieds mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund kann dann ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Satzung, Ordnungen, den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt. Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich vor dem Vereinsausschluss zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. 

5. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 

§ 6 Beiträge

1. Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung in einfacher Mehrheit festgelegt und ist bis spätestens 31.1. des jeweiligen Kalenderjahres zu entrichten; bei einem Eintritt während des laufenden Kalenderjahres mit einer Frist von 4 Wochen.

2. Bei Erhöhungen des Mitgliedbeitrages erhalten die Mitglieder ein Sonderkündigungsrecht von 4 Wochen.

3. Die Fördermitglieder bestimmen die Höhe ihres Beitrages selbst.

§ 7 Die Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind

a) die Mitgliederversammlung

b) der Vorstand
§ 8 Mitgliederversammlung

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 

· Bericht des Vorstands

· Bericht des Kassenprüfers

· Entlastung des Vorstands 

· Im Wahljahr Wahl des Vorstands

· Im Wahljahr Wahl von zwei Kassenprüfern, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium  angehören und nicht Angestellte des Vereins sein dürfen
· Festsetzung der Beiträge

· Beschlussfassung  über vorliegende Anträge

· Beschlussfassung über Satzungsänderungen sowie die Auflösung des Vereins

2.        Eine Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins nach Bedarf, mindestens aber einmal im Geschäftsjahr, nach Möglichkeit im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs, einberufen. Die Einladung erfolgt 1 Monat im Voraus per Internet, bei Anforderung schriftlich, durch den Vorstand mit Bekanntgabe der vorläufig festgesetzten Tagesordnung. 

3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von drei Wochen mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es

· der Vorstand beschließt

· ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim Vorstand beantragt hat.

4. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Mitglieder beschlussfähig.

5. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst. Wahlen und Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen, auf Antrag von mindestens einem anwesenden Mitglied durch Stimmzettel. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Vorstandmehrheit. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von Zweidritteln der erschienenen Mitglieder beschlossen werden.

6. Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die Mitgliederversammlung. 

7. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll innerhalb von zwei Wochen nach der Mitgliederversammlung niedergelegt und von zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. Das Protokoll kann von jedem Mitglied auf der Geschäftsstelle eingesehen werden.

§ 9 Vorstand
1. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Kassenwart. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich, gemeinschaftlich per Mehrheitsentscheidung. 

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung jeweils für 3 Jahre gewählt. Die Wiederwahl ist möglich. Nach Fristablauf bleiben die Vorstandsmitglieder bis zum Antritt ihrer Nachfolger im Amt. Scheidet ein Vorstandsmitglied während seiner Amtszeit aus, ist auf der nächsten Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl vorzunehmen. 

3. Die Beschlüsse des Vorstands werden dokumentiert.

§ 10 Kassenprüfer 
Über die Jahresmitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von 2 Jahren zu wählen. Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu prüfen und dabei insbesondere die satzungsgemäße und steuerlich korrekte Mittelverwendung festzustellen. Die Kassenprüfer haben die Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten. 

§ 11 Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

2. Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn es

· der Gesamtvorstand einstimmig beschlossen hat

· von Zweidritteln der stimmberechtigten Mitgliedern des Vereins schriftlich gefordert wird. 

3. Diese Vereinsversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50% der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von Dreiviertel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Sollten bei der ersten Versammlung weniger als 50% der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein, ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die dann mit einer Mehrheit von Dreivierteln aller anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig ist. 

4. Bei der Auflösung, Aufhebung oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke des Vereins fällt sein Vermögen an den WWF Deutschland e.V. 

